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Bearbeiter A10/8: DI Helmut Spinka 

Bearbeiter A8: Michael Kicker 

 

 

Berichterstatter/in: …………………………………… 

Berichterstatter/in: …………………………………… 

Graz, 22.01.2015 

 

 
 
 
Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ: A 10/8 – 006684/2015/0086 

GZ: A8 – 65599/2014-33 

 

Betreff:  Radverkehrsmaßnahmen 2016 - 2018 

 mit Zuzahlungsanteilen zu Geh-/ Radwegebauten an Landesstraßen 

1. Projektgenehmigung über € 1.550.000,-- 
für 2016 – 2018 

2. Haushaltsplanmäßige Vorsorge für € 1.231.000,-- 
und Kreditansatzverschiebung über € 19.000,-- in der AOG 2016 

 

1. Ausgangslage 
Basierend auf den generellen Vereinbarungen mit dem Land Stmk. über die 50 % - Kostenteilung bei 

Geh-/ Radweg – (GRW) Projekten im Grazer Stadtgebiet sollen im gemeinsamen Radschwerpunkt 

2016 weitere Projekte umgesetzt werden. Da eventuelle Verzögerungen durch erforderliche 

Verfahren möglich sind und eine Finalisierung im Jahr 2016 nicht sichergestellt werden kann ist eine 

mehrjährige Projektgenehmigung erforderlich, die sich in das Jahr 2018 erstreckt. Die budgetäre 

Bedeckung erfolgt aus Umschichtungen innerhalb des Verantwortungsbereiches von Herrn Stadtrat 

Mag.(FH) Mario Eustacchio, sodass keine Budget-/Schuldenausweitung bis 2019 erforderlich ist. 

 

2. Radverkehrsmaßnahmen 
Im Rahmen der Verbesserung und Ausweitung der städtischen Radverkehrsinfrastruktur ist die 

Durchführung von Grundeinlösen, Baumaßnahmen und Verkehrssicherheitsmaßnahmen geplant. 

Grundeinlösen / Grundstücksvorsorge € 550.000,-- 

Georgigasse, westlich Schloßstraße 

Plüddemanngasse – St. Peter Friedhof außen (Diözese) 

Bahnhofgürtel / Post 

Geh-/ Radweg (GRW) – Ausbau & Lückenschluss € 650.000,-- 

Köflachergasse – GRW Lückenschluss 

Alte Poststraße – GRW Lückenschluss Laudongasse Süd 

Gradnerstraße –  GRW Teilabschnitt Kirche Hl. Leopold 

Staatsbahnstraße – GRW Rampe Triesterstraße 

Nepomukgasse – GRW Ausbau 

Strasserhofweg – GRW Ausbau 

Verkehrssicherheit _ Rad-Unfallhäufungsstellen € 350.000,-- 

Umplanung & Sanierung von Rad – Unfallhäufungsstellen u.a. auf Basis der 2015 / 2016 - Road Safety 

Inspections (RSI) – Befahrungen des KfV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 

 
2016 – 2018 Summe: € 1.550.000,-- 
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3. Finanzierung der Maßnahmen 
Bei den oben angeführten Schätzkosten für die Radverkehrsprojekte kommt es zu einer 50% Teilung 

zwischen Stadt und Land, jedoch ist bei städtischer Projektabwicklung eine 100%-Vorfinanzierung 

erforderlich. Die Landesförderung erfolgt rückwirkend. 

Eine Aufteilung der Gesamtkosten auf die Jahre 2016 – 2018 ist vorgesehen: 

2016 € 1.250.000,-- 

2017 € 250.000,-- 

2018 € 50.000,-- 

 

Die Bedeckung der Schätzkosten von € 1.550.000,-- kann wie folgt gewährleistet werden: 

 Kürzung des Grundsatzbeschlusses „Medcampus“ um    € 1.200.000,-- 

 Einnahmen aus Landesförderung „Radschwerpunkt 2015“ (angefordert) € 324.100,-- 

 Kürzung DR 10803 „Kleinmaßnahmen“ 2016 um € 19.000,-- 

 Subventionsrückforderung 2015 Fipos 6.61200.828000 € 6.900,-- 
 Summe:  € 1.550.000,-- 

 

 

Aufgrund des vorstehenden Berichtes stellt der Ausschuss für Verkehr gemeinsam mit dem  

Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschuss daher gemäß § 45 Abs. 2, Z. 5 iVm § 90 

Abs. 4 und § 95 Abs. 1 des Statutes der Landeshauptstadt Graz den 

 

Antrag 
 

 

der Gemeinderat möge beschließen: 

 

1. Die Projektgenehmigung für Radverkehrsmaßnahmen 2016 - 2018 über € 1.550.000,-- wird 
erteilt; davon entfallen auf die Jahre 

2016: € 1.250.000,-- 
2017: € 250.000,-- 
2018: € 50.000,-- 
 
Die beim Land Steiermark von der A10/8 im „Radschwerpunkt 2015“ rückwirkend beantragten 
Fördermittel (ca. € 324.100,--) werden mit tatsächlichem Zahlungseingang und in tatsächlicher 
Anweisungshöhe der gegenständlichen Projektgenehmigung in der DKL 10850 zugeführt – bis 
zum Einlangen dieser Summe bleibt der entsprechende Teil der Projektgenehmigung gesperrt! 
 
Die im mittelfristigen Investitionsplan der Stadt enthaltenen € 1.200.000,-- für den 
Grundsatzbeschluss „Medcampus“ werden gestrichen. 
 

2. Eine Vorziehung / Umreihung einzelner nicht gelisteter GRW - Projekte, welche im Rahmen von 
anderen, externen Straßenausbauten oder Bauvorhaben / Bebauungsplanungen auftreten ist in 
Abstimmung mit dem Land Stmk. möglich. 
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3. In der AOG 2016 wird die neue Fipos 

5.61200.002250 „Straßenbauten, Radwegeprogramm 2016-2018“ 

   (Anordnungsbefugnis: A10/8) (Deckungsklasse: 10850) mit € 1.250.000,-- 

geschaffen und zur Bedeckung die 

5.61200.002380 „Straßenbauten, Kleinmaßnahmen“ um € 19.000,-- 

gekürzt bzw. die Fiposse 

6.61200.871201 „Kap.Transfers von Ländern, Landesfonds und –kammern, Radwegebauten“ 
um              € 324.100,-- 

6.61200.346000 „Investitionsdarlehen von Kreditinstituten“ um   € 1.231.000,-- 

aufgestockt. 

 

4. Die Abteilung für Verkehrsplanung wird mit der weiteren Planung, Begleitung und Umsetzung 
genannter Radverkehrsmaßnahmen, in Abstimmung mit dem Land Steiermark und gemeinsam 
mit den zuständigen Abteilungen und Behörden der Stadt Graz sowie der Holding Graz, 
beauftragt. 

 
 
 Der Bearbeiter Der Abteilungsvorstand 

 der Abteilung für Verkehrsplanung: der Abteilung für Verkehrsplanung: 
 DI Helmut Spinka DI Martin Kroißenbrunner 
 elektronisch gefertigt elektronisch gefertigt 

Der Stadtbaudirektor: 
DI Mag. Bertram Werle 

elektronisch gefertigt 
 

Der Stadtsenatsreferent für Verkehr: 
Mag. (FH) Mario Eustacchio 

elektronisch gefertigt 
 

        Der Bearbeiter      Der Abteilungsvorstand 

der Finanz- und Vermögensdirektion:                der Finanz- und Vermögensdirektion: 
       Michael Kicker   Mag. Dr. Karl Kamper 
   elektronisch gefertigt  elektronisch gefertigt 

 

Der Stadtsenatsreferent für Finanzen: 
Univ. Doz. DI Dr Gerhard Rüsch 

elektronisch gefertigt 
 

Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit …….. Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung  

 

des Ausschuss für Verkehr am ………………………... 

 

Der/Die Vorsitzende: Der/Die Schriftführer/In  
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Vorberaten und einstimmig/mehrheitlich/mit …….. Stimmen abgelehnt/unterbrochen in der Sitzung  

 

des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am ………………………... 

 

Der/Die Vorsitzende: Der/Die Schriftführer/in  

 

 

 

 

 

 

 

Der Antrag wurde in der heutigen   Öffentlichen  nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung 

 bei Anwesenheit von …… GemeinderätInnen 

  einstimmig   Mehrheitlich (mit …… Stimmen /…… Gegenstimmen) angenommen. 

 Beschlussdetails siehe Beiblatt 

Graz, am ………………….  

  

Der/die Schriftführer/in: 

 

 

 

Vorhabenliste/BürgerInnenbeteiligung: 
(laut den „ Leitlinien für BürgerInnenbeteiligung bei Vorhaben und Planungen der Stadt Graz“) 

 Nicht Zutreffendes bitte streichen 

• Vorhabenliste                                                  ja / nein 

• BürgerInnenbeteiligung vorgesehen           ja / nein 
o Beteiligungskonzept liegt bei / wird zur Beschlussfassung nachgereicht  

o Das Referat für BürgerInnenbeteiligung wurde in Erarbeitung des Beteiligungskonzeptes einbezogen / nicht 

einbezogen. 

o Dem Beirat für BürgerInnenbeteiligung, den BezirksrätInnen des betroffenen Bezirkes, Beiräten und Beauftragten 

der Stadt Graz wurde das Beteiligungskonzept im Entwurf am ……………….. übermittelt. 

o sofern zutreffend: Den AnregerInnen wurde ein Konzept-Entwurf am  ………………..  übermittelt. 

Signiert von Spinka Helmut                                            
   

Zertifikat
CN=Spinka Helmut,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-11-27T13:09:04+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification


Signiert von Kroißenbrunner Martin                                    
   

Zertifikat
CN=Kroißenbrunner Martin,O=Magistrat Graz,L=Graz,        
ST=Styria,C=AT                                           
      

Datum/Zeit 2015-11-27T13:15:36+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von Werle Bertram                                            
   

Zertifikat
CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT  
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-11-27T14:36:46+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von Eustacchio Mario                                         
   

Zertifikat
CN=Eustacchio Mario,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,   
C=AT                                                     
      

Datum/Zeit 2015-11-30T11:29:09+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von Kicker Michael                                           
   

Zertifikat
CN=Kicker Michael,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-11-30T11:53:56+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von Kamper Karl                                              
   

Zertifikat
CN=Kamper Karl,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT    
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-12-02T13:52:29+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

Signiert von Stadtrat Rüsch                                           
   

Zertifikat
CN=Stadtrat Rüsch,O=Magistrat Graz,L=Graz,ST=Styria,C=AT 
                                                         
      

Datum/Zeit 2015-12-03T17:27:01+01:00                         

Hinweis
Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter:
https://sign.app.graz.at/signature-verification 
verifiziert werden.

https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification
https://sign.app.graz.at/signature-verification
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